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(54) Befüllöffnungs-Verschluss für ein ausgeschäumtes Fenster- oder Türrahmenprofil

(57) Vorgeschlagen wird ein Verschließelement (9’)
für eine Öffnung (8) in einem mit einem Medium zu be-
füllenden Hohlkammerprofil (1) für eine Tür oder ein Fen-
ster, gekennzeichnet durch einen im Wesentlichen pass-
genau in die Öffnung einzusetzenden Verschließkörper
(10), der nach dem Einsetzen in dem Hohlkammerprofil
ein abgegrenztes Volumen definiert, insbesondere zum
Aufnehmen eines Beschlags, und durch wenigstens ein
Fixierteil, welches dazu ausgebildet ist, das Verschließ-
element zumindest während des Befüllens verliersicher
an dem Hohlkammerprofil zu fixieren.



EP 2 366 861 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verschlie-
ßelement nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 für eine
Öffnung in einem mit einem Medium zu füllenden Hohl-
kammerprofil für eine Tür oder ein Fenster.
[0002] Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung
auch ein solches zu befüllendes Hohlkammerprofil.
[0003] Seitens der Anmelderin wurde bereits an ande-
rer Stelle (DE 10 2007 062 903 A1, EP 2 072 743 A1,
DE 20 2009 006 858 U1 oder DE 20 2009 011 138 U1)
vorgeschlagen, Hohlkammerprofile zur Fertigung eines
Flügelrahmens für eine Tür oder ein Fenster durch Ein-
bringen von Schaummaterial zu versteifen oder gegen
Wärmeverluste zu dämmen. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass im Flügelrahmen oder bereits an der Profil-
Stangenware Öffnungen in Form von Bohrungen oder
Fräsungen für die Montage von Beschlägen vorhanden
sein können, durch die beim Ausschäumen des Profils
Schaummaterial austreten kann. Falls dies geschieht,
wird eine aufwändige und kostenintensive Nachbearbei-
tung des Profils erforderlich. Außerdem ist die einzubrin-
gende Schaummenge in der Regel genau vorbestimmt,
so dass Schaumverluste durch die genannten Öffnungen
dazu führen, dass das Profil bzw. der Flügelrahmen nur
unvollständig ausgeschäumt wird, was zu Nachteilen bei
der erreichbaren Steifigkeit und oder Wärmedämmung
führt.
[0004] Eine weitere Abhilfemöglichkeit besteht darin,
die genannten Öffnungen erst nach dem Ausschäumen
anzubringen. Hier besteht jedoch insbesondere der
Nachteil, dass in diesem Zusammenhang nach dem Aus-
schäumen des Profils zunächst bis zum Aushärten der
Schaummasse gewartet werden muss, bevor die ge-
nannten Öffnungen angebracht werden können. Dies
wirkt sich negativ auf den zeitlichen Verfahrensablauf
aus und ist mit entsprechenden Kostennachteilen ver-
bunden.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Möglichkeit zu schaffen, um bei Vermeidung der vorste-
hend genannten Nachteile ein Hohlkammerprofil der ge-
nannten Art auch mit bereits vorhandenen Öffnungen si-
cher mit einem Medium füllen zu können, wobei es sich
bei dem genannten (Füll-)Medium vorteilhafter Weise
und ohne Beschränkung um ein (Mehrkomponenten-)
Schaummaterial oder um einen Gas- bzw. Fluidstrom mit
darin gefördertem partikulären Material handeln kann.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch ein
Verschließelement mit den Merkmalen des Anspruchs
1. Außerdem wird die Aufgabe gelöst durch ein Hohl-
kammerprofil mit den Merkmalen des Anspruchs 14 so-
wie durch ein Fenster-/Türelement mit den Merkmalen
des Anspruchs 15. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand von Unteransprüchen, deren
Wortlaut hiermit durch ausdrückliche Bezugnahme in die
Beschreibung aufgenommen wird, um unnötige Textwie-
derholungen zu vermeiden.
[0007] Erfindungsgemäß ist ein Verschließelement für

eine Öffnung in einem mit einem Medium zu füllenden
Hohlkammerprofil für eine Tür oder ein Fenster gekenn-
zeichnet durch einen im Wesentlichen passgenau in die
Öffnung einzusetzenden Verschließkörper, der nach
dem Einsetzen in dem Hohlkammerprofil ein abgegrenz-
tes Volumen definiert, welches insbesondere zum Auf-
nehmen eines Beschlags dient, und durch wenigstens
ein Fixierteil, welches dazu ausgebildet ist, das Ver-
schließelement zumindest während des Befüllvorgangs
verliersicher an dem Hohlkammerprofil zu fixieren.
[0008] Durch die Verwendung eines erfindungsgemä-
ßen Verschließelements ist es also möglich, das Hohl-
kammerprofil trotz der bereits vorhandenen wenigstens
einen Öffnung mit einem Medium zu füllen, wobei in dem
Hohlkammerprofil ein im Wesentlichen dem genannten
Volumen entsprechender Freiraum verbleibt, der zum
Aufnehmen eines Beschlags oder zumindest eines Be-
schlagbestandteils, beispielsweise eines Getriebes,
dient. Durch das weiterhin vorhandene Fixierteil ist si-
chergestellt, dass das Verschließelement während des
Füllens sicher in bzw. an dem Hohlkammerprofil verbleibt
und nicht durch den Druck des eingebrachten Mediums
verloren geht.
[0009] Entsprechend zeichnet sich ein erfindungsge-
mäßes zu befüllendes Hohlkammerprofil für eine Tür
oder ein Fenster dadurch aus, dass es wenigstens eine
Öffnung zum Einsetzen eines Beschlags aufweist, in wel-
che Öffnung ein erfindungsgemäßes Verschließelement
eingesetzt ist. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob
es sich bei dem genannten Hohlkammerprofil um Stan-
genware oder um eine Anzahl von bereits zu einem Flü-
gelrahmen verbundenen Hohlkammerprofilelementen
handelt.
[0010] Eine erste Weiterbildung des erfindungsgemä-
ßen Verschließelements sieht vor, dass der
Verschließkörper zum Verschließen einer Getriebefrä-
sung für die Beschlagsmontage im Wesentlichen wan-
nenförmig ausgebildet ist. In diesem Zusammenhang
kann der Verschließkörper hohl oder aus Vollmaterial
ausgebildet sein. Die hohle Ausgestaltung des Ver-
schließkörpers ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn
dieser als verlorenes Teil in bzw. an dem Hohlkammer-
pofil verbleiben soll, auch nachdem der Beschlag mon-
tiert wurde. Die Ausgestaltung des Verschließkörpers in
Vollmaterial ist dann sinnvoll, wenn das Verschließele-
ment nach dem Befüllen des Hohlkammerprofils wieder
entfernt und gegebenenfalls wiederverwendet werden
soll. Dabei besitzt die genannte Ausbildung des Ver-
schließkörpers in Vollmaterial den Vorteil, dass es durch
den Druck des einzubringen Mediums weniger leicht ver-
formbar ist.
[0011] Im Zuge einer anderen Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verschließelements kann der Ver-
schließkörper wenigstens eine seitlich vorstehende An-
lagestruktur aufweisen, mit der das Verschließelement
in einem Bereich neben der Öffnung an dem Hohlkam-
merprofil in Anlage bringbar ist. Auf diese Weise ist ins-
besondere eine definierte Eindringtiefe des
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Verschließkörpers in das Hohlkammerprofil gewährlei-
stet. Außerdem bildet die genannte Anlagestruktur ein
Widerlager beim Verklemmen oder Verrasten des Ver-
schließelements, worauf weiter unten noch genauer ein-
gegangen wird. Schließlich trägt die genannte Anlage-
struktur auch dazu bei, dass kein Medium an dem Ver-
schließkörper vorbei durch die Öffnung austreten kann.
[0012] Im Zuge einer wieder anderen Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verschließelements kann das
Fixierteil dazu ausgebildet sein, mit einer vorzugsweise
normierten Struktur des Hohlkammerprofils, höchst vor-
zugsweise mit stegartigen Vorsprüngen im Bereich einer
Euro-Nut, zum Fixieren des Verschließelements an dem
Hohlkammerprofil zusammenzuwirken. Insbesondere
durch die genannte Fixierung des Verschließelements
im Bereich der Euro-Nut ist sichergestellt, dass das Ver-
schließelement bei einer großen Vielzahl von Hohlkam-
merprofilen quasi universell zum Einsatz kommen kann.
[0013] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verschließelements sieht vor, dass
das Fixierteil Rast-/Klemmstrukturen aufweist, die zum
Verrasten/Verklemmen an den stegartigen Vorsprüngen
einer Aufnahmenut (Euro-Nut) des Hohlkammerprofils
ausgebildet sind. Vorteilhafter Weise erfolgt dabei das
Verrasten/Verklemmen durch Wechselwirken des Hohl-
kammerprofils mit der weiter oben genannten Anlage-
struktur einerseits und mit den genannten Rast-/Klemm-
strukturen andererseits. Dabei kann vorgesehen sein,
dass die Rast-/Klemmstrukturen um ein Maß gegenüber
dem Verschließkörper hervorstehen, weiches Maß im
Wesentlichen einem lichten Abstand zwischen einer die
Öffnung enthaltenen Ebene und den stegartigen Vor-
sprüngen des Hohlkammerprofils entspricht. Die ge-
nannte Ebene kann dabei im Wesentlichen mit den oben
erwähnten seitlichen Anlagestrukturen zusammenfallen,
wodurch die bereits erwähnte Rast-/Klemmwirkung er-
zielt wird.
[0014] Um einen möglichst sicheren Halt des Ver-
schließelements an dem Hohlkammerprofil zu gewähr-
leisten, sieht eine andere Weiterbildung der Erfindung
vor, dass sich die Rast-/Klemmstrukturen im Wesentli-
chen über die gesamte Länge des Verschließkörpers
bzw. eine entsprechende Ausdehnung der Öffnung er-
strecken.
[0015] Da die zu verschließende Öffnung regelmäßig
im Bereich der Beschalg-Aufnahmenut (Euro-Nut) eines
Hohlkammerprofils angeordnet sein wird, ist im Zuge ei-
ner anderen bevorzugten Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Verschließelements vorgesehen, dass die
Rast-/Klemmstrukturen im Bereich von Längsseiten und
die Anlagestruktur im Bereich von Stirn- oder Querseiten
des Verschließkörpers angeordnet sind, wobei vorzugs-
weise sich die Rast-/Klenimstrukturen im Wesentlichen
senkrecht zu der Anlagestruktur erstrecken.
[0016] Wenn das Verschließelement nach dem Befül-
len des Hohlkammerprofils in oder an Letzterem verblei-
ben soll (als sogenanntes "verlorenes Teil") sieht eine
andere Weiterbildung der Erfindung vor, dass das Ver-

schließelement aus einem relativ dünnwandigen Mate-
rial besteht. Der Begriff "relativ dünnwandig" ist dabei so
zu verstehen, dass die Materialstärke des
Verschließelements insbesondere das füllmediumfreie
Volumen innerhalb des Hohlkammerprofils nicht derart
verkleinern soll, dass das Einbringen eines Beschlags
nicht mehr möglich. Entsprechend sieht eine andere Wei-
terbildung des erfindungsgemäßen Verschließelements
vor, dass der Verschließkörper zum Aufnehmen eines
Beschlags ausgebildet ist. Mit anderen Worten: Der Ver-
schließkörper ist hohl ausgebildet, so dass der Beschlag
in das Hohlkammerprofil einsetzbar ist, selbst wenn der
Verschließkörper in bzw. an Letzterem verbleibt.
[0017] Eine besondere Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Verschließelements sieht vor, dass das Fixier-
teil an dem Verschließkörper angeformt ist, vorzugswei-
se einstückig. Mit anderen Worten: Der Verschließkörper
und das Fixierteil sind in Form eines einzigen, leicht
handhabbaren Bauteils vereinigt. Alternativ kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass das Fixierteil und der Ver-
schließkörper als separate Bauteile ausgeführt sind. Auf
diese Weise ist es insbesondere möglich, das Fixierteil
wiederzuverwenden, während der Verschließkörper -
wie bereits erwähnt - als verlorenes Teil ausgebildet ist
oder ebenfalls wiederzuverwenden ist.
[0018] Das Fixierteil kann als Spreizteil ausgebildet
sein, um das Verschließelement durch Verspannen an
dem Hohlkammerprofil zu fixieren. Wenn das Fixierteil
und der Verschließkörper als separate Bauteile ausge-
führt sind, ist in diesem Zusammenhang vorteilhafter
Weise das Fixierteil in eine Ausnehmung in dem (hohlen)
Verschließkörper einführbar, um diesen anschließend
durch die erwähnte Spreizwirkung an dem Hohlkammer-
profil zu fixieren.
[0019] Bei entsprechender Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verschließelements kann das Spreizteil
im Wesentlichen V-förmig mit wenigstens zwei Schen-
keln ausgebildet sein, wobei die beiden Schenkel mit ih-
ren freien Enden zusammendrückbar sind, um insbeson-
dere nach Entlastung das Verschließelement an dem
Hohlkammerprofil zu fixieren. Außerdem kann das ge-
nannte Zusammendrücken das Einführen des Spreizteils
in den Verschließkörper und/oder in die Aufnahmenut/
Euro-Nut des Hohlkammerprofils ermöglichen, insbe-
sondere wenn Verschließkörper und Fixierteil/Spreizteil
als separate Bauteile ausgeführt sind. Im Zuge einer an-
deren Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verschlie-
ßelements kann zumindest der Verschließkörper und
vorzugsweise auch das Fixierteil wenigstens auf einer
Längsseite wenigstens einen quer zu seiner Längser-
streckung angeordneten Durchbruch oder wenigstens
einen entsprechenden Solldurchbruch aufweisen. Der
genannte (Soll-)Durchbruch besitzt vorzugsweise einen
kreisförmigen Querschnitt.
[0020] Ein solcher (Soll-)Durchbruch kann insbeson-
dere dazu dienen, wenigstens einen weiteren Beschlag-
bestandteil, beispielsweise eine Schraube oder den Vier-
kant eines Fenster-/Türgriffs in den Verschließkörper
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einzuführen. Dies kann insbesondere dann erforderlich
sein, wenn das Verschließelement oder zumindest der
Verschließkörper als verlorenes Teil ausgebildet ist.
[0021] Zusätzlich oder alternativ können durch den ge-
nannten (Soll-)Durchbruch auch zusätzliche Einschiebe-
teile einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemä-
βen Verschließelements in den Verschließkörper ein-
führbar sein, insbesondere durch wenigstens eine wei-
tere Öffnung in dem Hohlkammerprofil, was zusätzliche
Vorteile mit sich bringen kann: Einerseits ist es auf diese
Weise möglich, auch die genannte weitere Öffnung in
dem Hohlkammerprofil beim Befüllen desselben von
Füllmedium freizuhalten. Außerdem ist es möglich, bei
einer hohlen Ausgestaltung des Verschließkörpers die-
sen durch das eingeschobene Einschiebeteil gegen eine
Verformung aufgrund des Drucks des Füllmediums zu
stabilisieren. Wenn das genannte Einschiebeteil in den
(hohlen) Verschließkörper eingeschoben wurde, ist au-
ßerdem sichergestellt, dass kein Schaum in dem Bereich
zwischen der Außenkontur des Verschließkörpers und
das Einschiebeteil eindringen kann, was natürlich eine
geeignete relative Dimensionierung des (Soll-)Durch-
bruchs einerseits und des Einschiebeteils andererseits
voraussetzt, wie der Fachmann jedoch leicht erkennt.
[0022] Bei der bereits mehrfach angesprochenen we-
nigstens einen weiteren Öffnung in dem Hohlkammer-
profil handelt es sich insbesondere um eine Öffnung auf
der Profilinnenseite zum Einbringen einer Schraube oder
des Vierkants eines Tür-/Fenstergriffs, während es sich
bei der erstgenannten Öffnung - wie gesagt - vorzugs-
weise um eine Getriebefräsung im Bereich der Beschlag-
Aufnahmenut/Euro-Nut handeln kann.
[0023] In diesem Kontext ist das Einschiebeteil im Zu-
ge einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verschließelements vorzugsweise als Zylinder ausgebil-
det. Insbesondere wenn auch das Einschiebeteil als ver-
lorenes Teil in bzw. an dem Hohlkammerprofil verbleiben
soll, bietet sich eine Ausgestaltung als Zylinderhülse an,
durch welche anschließend der weitere Beschlagbestan-
citeil wenn das Einschiebeteil für die Bohrungen wieder-
verwendet werden soll, bietet sich ein gummiartiges Ma-
terial an, dass die Bohrungen abdichtet und gleichzeitig
so flexibel ist, dass es sich leicht wieder entfernen lässt.
[0024] Im Zuge einer wieder anderen Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verschließelements kann die-
ses ganz oder teilweise in Weichmaterial, in Hartmaterial
oder in einer Kombination aus Weich- und Hartmaterial
ausgebildet sein. Bevorzugt ist eine Ausbildung in Kunst-
stoff, insbesondere für den Verschließkörper mit ange-
formten Rast-/Klemmstrukturen, jedoch kommt auch die
Verwendung von Metall in Betracht, insbesondere für ein
als separates, wiederverwendbares Bauteil ausgeführ-
tes Fixierteil.
[0025] Weitere Eigenschaften und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnung.

Figur 1 a zeigt einen Schnitt durch ein zu befüllendes
Hohlkammerprofil für eine Tür oder ein Fen-
ster im Bereich einer Öffnung zum Einset-
zen eines Beschlages;

Figur 1 b zeigt das Hohlkammerprofil gemäß Figur 1
a in der Ansicht von unten, das heißt mit
Blick auf die genannte Öffnung;

Figur 1c zeigt das Hohlkammerprofil gemäß Figur 1
a in der Ansicht von rechts mit Blick auf eine
Anzahl seitlicher Bohrungen zum Einführen
weiterer Beschlagbestandteile;

Figur 2 zeigt eine erste Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verschließelements, bei
der das Fixierteil als angeformtes oder se-
parates Spreizteil ausgebildet ist;

Figur 3 zeigt eine zweite Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verschließelements mit
angeformten Rast-/Klemmstrukturen und
seitlichen Solldurchbrüchen zum Einführen
von Einschiebeteilen und/oder weiterer Be-
schlagbestandteile;

Figur 4a zeigt das Hohlkammerprofil gemäß Figur 1
a mit eingesetztem Verschließelement ge-
mäß Figur 3 und seitlich eingeschobenen
Einschiebeteilen;

Figur 4b zeigt das Hohlkammerprofil gemäß Figur 4a
in einer Seitenansicht von rechts;

Figur 5a zeigt das Hohlkammerprofil gemäß Figur 1a
mit eingesetztem Verschließelement ge-
mäß Figur 3 und einem anderen seitlich ein-
geschobenen Einschiebeteil; und

Figur 5b zeigt das Hohlkammerprofil gemäß Figur 5a
in einer Seitenansicht von rechts.

[0026] Wenn im Folgenden, wie auch in der gesamten
vorliegenden Beschreibung, von einem "Ausschäumen"
oder "Befüllen" eines Hohlkammerprofils die Rede ist, ist
damit ohne Beschränkung beispielsweise das Füllen mit
einem (Mehrkomponenten-)Schaummaterial oder mit ei-
nem durch einen Fluidstrom transportierten partikulären
Material gemeint.
[0027] Figur 1a zeigt im Querschnitt ein auszuschäu-
mendes Hohlkammerprofil 1 für eine Tür oder ein Fen-
ster, das heißt für einen Tür- oder Fensterflügel. Das
Hohlkammerprofil 1 weist wenigstens eine Profilkammer
2, eine Profilinnenseite 3 sowie eine Profilaußenseite 4
auf. Im Bereich der Hohlkammer 2 besitzt das Hohlkam-
merprofil 1 eine Aufnahmenut 5 für eine Verriegelungs-
einrichtung (nicht gezeigt) des fertigen Fensters bzw. der
fertigen Tür. Die Aufnahmenut 5 kann normiert nach Art
einer Euro-Nut ausgebildet sein und weist seitlich steg-
artige Vorsprünge 5a, 5b auf.
[0028] Wenn an dem Hohlkammerprofil 1 ein Beschlag
zum Betätigen der genannten Verriegelungseinrichtung
in Form eines Fenster- oder Türgriffs montiert werden
soll, ist es erforderlich, im Grund der Aufnahmenut 5 eine
Öffnung/Fräsung 6 in Form einer so genannten Getrie-
befräsung vorzusehen, wie sie insbesondere der Dar-

5 6 



EP 2 366 861 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stellung in Figur 1b gut zu entnehmen ist. Die Breite der
Getriebefräsung 6 entspricht im Wesentlichen der lichten
Breite zwischen den weiter oben erwähnten stegartigen
Vorsprüngen 5a, 5b der Aufnahmenut (Euro-Nut) 5. Be-
zugszeichen 7 bezeichnet die Mittelachse der Aufnah-
menut 5 bzw. der Getriebefräsung 6. Durch die Getrie-
befräsung 6 greift der nach dem Befüllen der Hohlkam-
mer 2 eingesetzte Beschlag (nicht dargestellt) mit seinem
Getriebe in die Hohlkammer 2 (Füll- oder Schaumkam-
mer) ein. An der Profilinnenseite 3 sind auf Höhe der
Hohlkammer 2 seitliche Bohrungen 8 zum Einführen wei-
terer Beschlagsbestandteile, wie Schrauben oder eines
Vierkants, im Zuge der Beschlagmontage vorgesehen
(Getriebebohrungen), welche insbesondere in Figur 1c
gut zu erkennen sind.
[0029] In Verbindung mit dem bereits mehrfach ange-
sprochenen Befüllen der Hohlkammer 2, insbesondere
zu Versteifungs- und/oder Wärmedämmzwecken, ergibt
sich nun die besondere Problematik, dass verhindert
werden muss, dass das eingebrachte Medium im Bereich
der Getriebefräsung 6 bzw. der Getriebebohrung 8 aus
dem Hohlkammerprofil 1 entweicht, wodurch insbeson-
dere eine kostspielige Nachbearbeitung erforderlich wür-
de. Außerdem können sich Abweichungen im Hinblick
auf eine vorab genau bestimmte einzubringende Menge
des Füllmediums ergeben. Die Getriebefräsung 6 bzw.
die Getriebebohrungen 8 sind vorzugsweise bereits vor
dem Befüllen des Hohlkammerprofils 1 vorhanden, wo-
durch sich nach dem Stand der Technik das Problem
ergibt, dass insbesondere beim Ausschäumen der Hohl-
kammer 2 über einen längeren Zeitraum abgewartet wer-
den muss, bevor die Getriebefräsung 6 bzw. die Getrie-
bebohrungen 8 eingebracht werden können, da zu-
nächst der Schaum aushärten muss.
[0030] Um hier Abhilfe zu schaffen, können insbeson-
dere die in den Figuren 2 und 3 exemplarisch dargestell-
ten erfindungsgemäßen Verschließelemente 9 bzw. 9’
zum Einsatz kommen, worauf nachfolgend genauer ein-
gegangen wird.
[0031] Ein erstes erfindungsgemäßes Verschließele-
ment wird zunächst exemplarisch anhand der Darstel-
lung in Figur 2 beschrieben. Anschließend wird auf Ab-
weichungen bzw. Besonderheiten des ebenfalls erfin-
dungsgemäßen Verschließelements 9’ gemäß Figur 3
näher eingegangen.
[0032] Das Verschließelement 9 gemäß der Ausge-
staltung in Figur 2 dient dazu, eine Öffnung in einem zu
füllenden Hohlkammerprofil für eine Tür oder ein Fenster
während des Füllvorgangs zu verschließen. Bei dem ge-
nannten Hohlkammerprofil kann es sich beispielsweise
um das Hohlkammerprofil 1 gemäß den Figuren 1a - c
handeln. Bei der genannten Öffnung kann es sich ent-
sprechend um die Getriebefräsung 6 bzw. die Getriebe-
bohrungen 8 handeln. Das Verschließelement 1 ist im
Wesentlichen gebildet durch einen wannenförmigen Ver-
schließkörper 10, der im Wesentlichen passgenau in die
Öffnung des Hohlkammerprofils einzusetzen ist und des-
halb gemäß der Darstellung in Figur 2 eine den Abmes-

sungen der Getriebefräsung 6 (vgl. Figur 1b) entspre-
chende Außenkontur 11 aufweist. In Verlängerung sei-
ner Längserstreckung weist der Verschließkörper 10
seitlich vorstehende Anlagestrukturen 12a, 12b auf, de-
ren Breite B im Wesentlichen der bereits erwähnten lich-
ten Breite der Aufnahmenut 5 entspricht. Mit den Anla-
genstrukturen 12a, 12b ist das Verschließelement 9 in
einem Bereich neben der Getriebefräsung 6 innerhalb
der Aufnahmenut 5 an dem Hohlkammerprofil 1 in Anlage
bringbar (vgl. Figur 1a, 1b). Auf diese Weise ragt das
Verschließelement 9 mit seinem Verschließkörper 10 in
die Profilkammer 2 (Schaumkammer) hinein (vgl. auch
Figur 4a), und definiert dort ein abgegrenztes, füllmedi-
umfreies Volumen, welches später zum Aufnehmen des
Beschlags bzw. dessen Getriebes dient.
[0033] Damit das Verschließelement 9 mit seinem Ver-
schließkörper 10 während des Befüllens der Profilkam-
mer 2 sicher an dem Hohlkammerprofil 1 fixiert bleibt,
weist das Verschließelement 9 noch ein Fixierteil 13 auf,
auf dessen Ausgestaltung bzw. Funktion nachfolgend
genauer eingegangen wird.
[0034] Gemäß der Ausgestaltung in Figur 2 ist das Fi-
xierteil 13 als in etwa V-förmiges Spreizteil ausgebildet
und weist zwei Schenkel 13a, 13b auf, die an ihren freien
Enden 13c, 13d jeweils voneinander weg gerichtete Ab-
biegungen 13e, 13f aufweisen. Das Fixier- bzw. Spreiz-
teil 13 kann an dem Verschließkörper 10 angeformt sein,
so dass sich im Ganzen ein einstückiges Verschließele-
ment 9 aus Verschließkörper 10 und Fixierteil 13 ergibt.
Alternativ kann das Fixierteil 13 jedoch als baulich von
dem Verschließkörper 10 getrennter Bestandteil des
Verschließelements 9 ausgebildet sein, wobei dann die
Schenkel 13a, 13b des Fixierteils über die in Figur 2 er-
kennbare Erstreckung hinaus zu verlängern und im
Scheitelbereich des V’s zu verbinden wären. Wesentlich
ist dabei in jedem Fall, dass die beiden Schenkel 13a,
13b gegeneinander eine gewisse Vorspannung aufwei-
sen und im entlasteten Zustand bestrebt sind, eine leicht
gespreizte Konfiguration gemäß der Darstellung in Figur
2 einzunehmen. Das Fixierteil 13 weist an seinem dem
Verschließkörper 10 zugewandten Ende seitliche Rast-/
Klemmstrukturen in Form von Vorsprüngen 13g, 13h auf,
die sich in Längsrichtung über einen Großteil der Läng-
serstreckung des Verschließkörpers 10 erstrecken. Auf
die Funktion der Rast-/Klemmstrukturen 13g, 13h wird
weiter unten noch genauer eingegangen.
[0035] Wenn das Fixierteil 13 als baulich von dem Ver-
schließkörper 10 getrennte Einheit ausgebildet ist, ist der
Verschließkörper 10 nach Art einer Wanne hohl ausge-
bildet, um das Fixierteil mit seiner Spitze (nicht erkenn-
bar) in den Verschließkörper 10 einsetzen zu können.
(Figur 3 zeigt einen hierfür geeigneten, hohl ausgebilde-
ten Verschließkörper 10 mit entsprechender Öffnung
10a, obwohl bei der Ausgestaltung gemäß Figur 3 be-
stimmungsgemäß kein separates Fixierteil 13 gemäß Fi-
gur 2 vorgesehen ist.) Wenn es sich bei dem Fixierteil
13 gemäß Figur 2 um ein von dem Verschließkörper 10
getrenntes Bauteil handelt, lässt sich dieses vorzugswei-
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se nach Zusammendrücken im Bereich der freien Schen-
kelenden 13c, 13d in den Verschließkörper 10 einsetzen
und ist darin nach Entlastung aufgrund der angesproche-
nen Spreizwirkung verliersicher gehalten, so dass das
Verschließelement 9 gemäß Figur 2 als Einheit hand-
habbar ist, um den Verschließkörper 10 - wie bereits er-
läutert - im Bereich der Getriebefräsung 6 in die Hohl-
kammer 2 eines Hohlkammerprofils 1 einzusetzen (vgl.
Figuren 1a, 1b).
[0036] Die bereits angesprochenen Rast-/Klemm-
strukturen 13g, 13h, das heißt die entsprechenden seit-
lichen Vorsprünge an dem Fixierteil 13 sind gemäß der
Darstellung in Figur 2 um ein Maß M von dem
Verschließkörper 10 bzw. den seitlichen Anlagestruktu-
ren 12a, 12b beabstandet, so dass das genannte Maß
M im Wesentlichen gerade einem lichten Abstand zwi-
schen einer die Getriebefräsung 6 enthaltenen Ebene
und den stegartigen Vorsprüngen 5a, 5b der Aufnahme-
nut (Euro-Nut) 5 entspricht. Zum besseren Verständnis
ist der genannte lichte Abstand in Figur 1 a ebenfalls mit
dem Bezugszeichen M bezeichnet.
[0037] Wie der Fachmann insbesondere den Figuren
1a und 2 leicht entnimmt, ergibt sich folgende bestim-
mungsgemäße Verwendung des Verschließelements 9,
wobei zunächst davon ausgegangen wird, dass es sich
bei dem Verschließelement 9 gemäß Figur 2 um eine
einteilige Ausgestaltung mit einstückig verbundenem
Verschließkörper 10 und Fixierteil 13 handelt:

Das Verschließelement 9 wird mit seinem Ver-
schließkörper 10 in Richtung der Mittelachse 7 der
Aufnahmenut 5 durch die Getriebefräsung 6 in die
Profilkammer 2 des Hohlkammerprofils 1 eingesetzt,
bis die Anlagestrukturen 12a, 12b mit dem Grund
der Aufnahmenut 5 in Anlage treten. Zu diesem
Zweck werden die freien Enden 13c, 13d des Fixier-
teils 13 zusammengedrückt, so dass sich die gesam-
te Breite des Verschließelements 9 im Bereich der
Rast-/Klemmstrukturen 13g, 13h verringert, wo-
durch diese zwischen den stegartigen Vorsprüngen
5a, 5b der Aufnahmenut 5 hindurchtreten können.
Dabei dienen die Umbiegungen 13e, 13f des Fixier-
teils der besseren Handhabung durch eine Bedien-
person. Die im Bereich der Rast-/Klemmstrukturen
13g, 13h vorgesehenen Abschrägungen, die aus
Gründen der Übersichtlichkeit in Figur 2 nicht näher
bezeichnet sind, erleichtern das Hindurchtreten zwi-
schen den genannten Vorsprüngen 5a, 5b. Aufgrund
der bereits mehrfach erwähnten Spreizwirkung des
Fixierteils 13 gemäß Figur 2 verrasten die Rast-/
Klemmstrukturen 13g, 13h anschließend hinter den
Vorsprüngen 5a, 5b innerhalb der Aufnahmenut 5,
so dass das Verschließelement 9 sicher an dem
Hohlkammerprofil 1 fixiert ist und dabei mit seinem
Verschließkörper 10 beim Befüllen des Hohlkam-
merprofils innerhalb der Hohlkammer 2 das zum Ein-
bringen des Beschlags benötigte Volumen freihält.
Nach dem Befüllen und evtl. Aushärtezeiten ist das

Verschließelement 9 gemäß Figur 2 nach erneutem
Zusammendrücken des Fixierteils 13 durch Ziehen
an dessen freien Enden 13c, 13d im Bereich der Um-
biegungen 13e, 13f wieder von bzw. aus dem Hohl-
kammerprofil 1 entfernbar und kann - gegebenen-
falls nach entsprechender Reinigung - beim Befüllen
eines weiteren Hohlkammerprofils wiederverwendet
werden. Dabei kann der Verschließkörper 10 als ver-
lorenes Teil ausgebildet sein und im Hohlkammer-
profil 1 verbleiben oder aber auch bei weiteren Be-
füllungen von Hohlkammerprofilen 1 wiederverwen-
det werden.

[0038] Wenn dagegen der Verschließkörper 10 und
das Fixierteil 13 als baulich getrennte Einheiten ausge-
bildet sind, dient das Fixierteil 13 analog zu der vorste-
hend erläuterten Funktionsweise zum Fixieren des Ver-
schließkörpers 10 während des Befüllens des Hohlkam-
merprofils 1. Anschließend wird das Fixierteil 13 nach
erfolgtem Zusammendrücken aus dem Verschließkörper
10 entfernt und kann wiederverwendet werden, während
der Verschließkörper 10 als verlorenes Teil innerhalb des
Hohlkammerprofils verbleibt.
[0039] Figur 3 zeigt eine alternative Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Verschließelements, welches - wie
bereits erwähnt - in Figur 3 insgesamt mit dem Bezugs-
zeichen 9’ bezeichnet ist. Nachfolgend wird nur auf im
die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Verschlie-
ßelement 9 gemäß Figur 2 und dem Verschließelement
9’ gemäß Figur 3 näher eingegangen.
[0040] Gemäß der Ausgestaltung in Figur 3 sind die
Rast-/Klemmstrukturen 13g, 13h als Verlängerungen
13i, 13j der Seitenwände des wannenförmig-hohlen Ver-
schließkörpers 10 ausgebildet. Dabei entspricht wieder-
um ein Überstand der genannten Seitenwandverlänge-
rungen 13i, 13j bezogen auf die seitlichen Anlagestruk-
turen 12a, 12b im Wesentlichen dem lichten Abstand M
zwischen dem Grund der Aufnahmenut 5 bzw. der Ge-
triebefräsung 6 und den stegartigen Vorsprüngen 5a, 5b
der Aufnahmenut 5 (vgl. Figur 1 a). Dieser gleiche Sach-
verhalt ergibt sich auch aus der Darstellung in Figur 4a,
welche die bestimmungsgemä-βe Verwendung des Ver-
schließelements 9’ gemäß Figur 3 zeigt. Bei dem Ver-
schließelement 9’ gemäß Figur 3 handelt es sich dem-
nach um ein insgesamt verlorenes Verschließelement,
welches beim Befüllen des Hohlkammerprofils 1 mit den
Seitenverlängerungen 13i, 13j hinter den Vorsprüngen
5a, 5b der Aufnahmenut 5 gehalten ist und welches auch
nach dem Befüllen in bzw. an dem Hohlkammerprofil 1
verbleibt.
[0041] Im Zusammenhang mit der Figur 1c wurde be-
reits auf das Vorhandensein von (Getriebe-)Bohrungen
8 im Bereich der Profilinnenseite 3 hingewiesen. Auch
diese müssen - sofern vorhanden - im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung "füllmediumsdicht" verschlossen
werden, so dass beim Befüllen des Hohlkammerprofils
1 kein Medium aus den Getriebebohrungen 8 austreten
kann. Außerdem soll auch der Bereich einer Verlänge-
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rung der Getriebebohrungen 8 bis zur Außenkontur 11
des Verschließkörpers 10 füllmediumfrei bleiben, so
dass nicht anschließend beim Montieren des Fenster-
oder Türgriffs das Einbringen von Bohrungen zum Auf-
nehmen von Schrauben und Vierkant des Fenster- oder
Türgriffs, das heißt von weiteren Beschlagbestandteilen
erforderlich ist.
[0042] Dieser Sachverhalt ist insbesondere in Figur 4a
und 4b anschaulich dargestellt. Durch die Getriebeboh-
rungen 8 sind Einschiebeteile in Form hohler Zylinder-
hülsen 14 durch die Hohlkammer 2 bis an die Außenkon-
tur 11 des Verschließkörpers 10 herangeschoben. Ge-
mäß der Darstellung in Figur 4a enden die Zylinderhülsen
14 plan mit der Profilinnenseite 3, so dass es sich um
verlorene Teile handelt. Aufgrund ihrer Ausgestaltung als
Zylinderhülsen 14 lassen sich durch die genannten Ein-
schiebeteile hindurch die bereits angesprochenen
Schrauben und der Vierkant des Fenster- oder Türgriffes
(nicht gezeigt) einsetzen, ohne dass nach dem Befüllen
des Hohlkammerprofils 1 zusätzliche Bohrungen erfor-
derlich wären. In diesem Zusammenhang ist auch das
weitere Verschließelement 9’ bzw. dessen
Verschließkörper 10 derart (dünnwandig) auszugestal-
ten, dass er das Beschlaggetriebe aufzunehmen ver-
mag.
[0043] Um sicher zu stellen, dass kein Füllmedium in
den Berührungsbereich zwischen dem Verschließkörper
10 und die Einschiebe-Zylinderhülsen 14 einzudringen
vermag, ist gemäß der Ausgestaltung in Figur 3 vorge-
sehen, dass das Verschließelement 9’ an dem Ver-
schließkörper 10 Solldurchbrüche 15 (oder sogar echte
Durchbrüche) aufweist, so dass die Zylinderhülsen 14
von der Seite her dichtend in den Verschließkörper 10
eingeschoben werden können. Eine solche Ausgestal-
tung ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Zylinderhülsen an-
schließend, das heißt nach dem Befüllen wieder entfernt
werden, damit innerhalb des Verschließkörpers genug
Freiraum zum Aufnehmen des Beschlaggetriebes ver-
bleibt. Hierzu sollten die Zylinderhülsen 14 oder allge-
mein die entsprechenden Einschiebeteile ein geeignetes
Übermaß gegenüber der Profilinnenseite 3 aufweisen,
was der Fachmann jedoch ohne Weiteres erkennt. Die
Solldurchbrüche (Durchbrüche) 15 erleichtern außer-
dem das Durchstoßen des Verschließkörpers 10 mittels
der bereits mehrfach erwähnten weiteren Beschlagbe-
standteile (Schrauben, Vierkant).
[0044] Wie der Fachmann erkennt, ist eine entspre-
chende Ausgestaltung des Verschließkörpers 10 auch
beim Gegenstand der Figur 2 realisierbar. Insbesondere
da es sich bei dem dort gezeigten Verschließelement 9
um ein wiederverwertbares Verschließelement handeln
kann, bringt das Vorsehen seitlicher Durchbrüche zum
Einschieben entsprechender zylinderischer Einschiebe-
teile durch die Getriebebohrungen 8 bestimmte Vorteile
mit sich.
[0045] Die Figuren 5a, 5b zeigen eine Variante mit ei-
nem verlorenen Schließelement 9’ gemäß Figur 3 (vgl.
auch Figur 4a) in Verbindung mit einem einzelnen Ein-

schiebeteil 14’, welches die Getriebebohrungen 8 ab-
dichtet. Das Verschließelement 14’ gemäß der Figuren
5a, 5b ist vorzugsweise in einem Weichmaterial ausge-
bildet, so dass es die Getriebebohrungen 8 abdichtet und
gleichzeitig so flexibel ist, dass es nach dem Befüllen
des Hohlkammerprofils 1 wieder entfernt und für weitere
Befüllungen wiederverwendet werden kann.
[0046] Wie aus den Figuren 5a und 5b erkennbar, ist
das Einschiebeteil 14’ in Form eines Dreifach-Stempels
aus drei einstückig miteinander verbundenen Stempel-
teilen mit gegenüber einer Höhe H vergrößerter Breite B
ausgebildet. Mit dem gemeinsamen Stempelkopf
14" liegt das Einschiebeelement 14’ außen an der Pro-
filinnenseite 3 an und kann auf diese Weise nach dem
Befüllen wieder entfernt werden, worauf weiter oben be-
reits hingewiesen wurde.
[0047] Die Verschließelemente 9, 9’ gemäß den Figu-
ren 2 bzw. 3 können im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung in Weichmaterial, in Hartmaterial oder in einer Kom-
bination aus Weich- und Hartmaterial ausgebildet sein.
Vorzugsweise bestehen sie aus Kunststoff, wobei insbe-
sondere der Verschließkörper 10 in Gummi oder Silikon
ausgebildet sein kann. Grundsätzlich kommt aber auch
eine Ausbildung in Metall in Betracht, insbesondere für
das (wiederverwendbare) Fixierteil 13 gemäß Figur 2.

Patentansprüche

1. Verschließelement (9, 9’) für eine Öffnung (6, 8) in
einem mit einem Medium zu befüllenden Hohlkam-
merprofil (1) für eine Tür oder ein Fenster, gekenn-
zeichnet durch einen im Wesentlichen passgenau
in die Öffnung einzusetzenden Verschließkörper
(10), der nach dem Einsetzen in dem Hohlkammer-
profil ein abgegrenztes Volumen definiert, insbeson-
dere zum Aufnehmen eines Beschlags, und durch
wenigstens ein Fixierteil (13), welches dazu ausge-
bildet ist, das Verschließelement zumindest wäh-
rend des Befüllens verliersicher an dem Hohlkam-
merprofil zu fixieren.

2. Verschließelement (9, 9’) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschließkörper
(10) zum Verschließen einer Getriebefräsung (6) für
die Beschlagsmontage komplementär zu der Getrie-
befräsung, vorzugsweise im Wesentlichen wannen-
förmig ausgebildet ist.

3. Verschließelement (9, 9’) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der
Verschließkörper (10) wenigstens eine seitlich vor-
stehende Anlagestruktur (12a, 12b) aufweist, mit der
das Verschließelement (10) in einem Bereich neben
der Öffnung (6) an dem Hohlkammerprofil (1) in An-
lage bringbar ist.

4. Verschließelement (9, 9’) nach mindestens einem
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der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierteil (13) dazu ausgebildet ist, mit ei-
ner vorzugsweise normierten Struktur (5) des Hohl-
kammerprofils (1), höchst vorzugsweise mit stegar-
tigen Vorsprüngen (5a, 5b) im Bereich einer Be-
schlag-Aufnahmenut (5), vorzugsweise einer Euro-
Nut, zum Fixieren des Verschließelements (9, 9’) an
dem Hohlkammerprofil zusammenzuwirken.

5. Verschließelement (9, 9’) nach zumindest Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierteil
(13) Rast-/Klemmstrukturen (13g, 13h) aufweist, die
zum Verrasten/Verklemmen an den stegartigen Vor-
sprüngen (5a, 5b) der Beschlag-Aufnahmenut (5),
vorzugsweise einer Euro-Nut (5), des Hohlkammer-
profils (1) ausgebildet sind.

6. Verschließelement (9, 9’) nach zumindest Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rast-/
Klemmstrukturen (13g, 13h) um ein Maß (M) gegen-
über dem Verschließkörper (10) vorstehen, welches
Maß im Wesentlichen einem lichten Abstand zwi-
schen einer die Öffnung (6) enthaltenden Ebene und
den stegartigen Vorsprüngen (5a, 5b) entspricht und
dass vorzugsweise sich die Rast-/Klemmstrukturen
(13g, 13h) seitlich im Wesentlichen über die gesamte
Länge (L) des Verschließkörpers (10) erstrecken.

7. Verschließelement (9, 9’) nach zumindest Anspruch
3 und Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rast-/Klemmstrukturen (13g, 13h) im Bereich
der Längsseiten und die Anlagestruktur (12a, 12b)
im Bereich der Stirn- oder Querseiten des Ver-
schließkörpers (10) angeordnet sind, wobei vor-
zugsweise sich die Rast-/Klemmstrukturen (13g,
13h) im Wesentlichen senkrecht zu der Anlagestruk-
tur erstrecken.

8. Verschließelement (9, 9’) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das gesamte Verschließelement (9, 9’) oder
zumindest der Verschließkörper (10) als verlorenes
Teil ausgebildet ist, vorzugsweise aus einem relativ
dünnwandigen Material, welches in oder an dem
ausgeschäumten Hohlkammerprofil (1) verbleibt,
und/oder der Verschließkörper (10) zum Aufnehmen
eines Beschlags ausgebildet ist.

9. Verschließelement (9, 9’) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierteil (13) an den Verschließkörper (10)
angeformt ist, vorzugsweise einstückig, oder dass
das Fixierteil (13) und der Verschließkörper (10) als
separate Bauteile ausgeführt sind.

10. Verschließelement (9) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fixierteil (13) als Spreiz-
teil ausgebildet ist, um das Verschließelement (10)

durch Verspannen an dem Hohlkammerprofil (1) zu
fixieren, wobei das Fixierteil bei der Ausgestaltung
gemäß Anspruch 12 in eine Ausnehmung (10a) in
dem Verschließkörper (10), insbesondere in dem
Verschließkörper gemäß Anspruch 2, einführbar ist.

11. Verschließelement (9) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass Spreizteil (13) im Wesentli-
chen V-förmig mit wenigstens zwei Schenkeln (13a,
13b) ausgebildet ist, welche mit ihren freien Enden
(13c, 13d) zusammendrückbar sind, um nach Ent-
lastung das Verschließelement (9) an dem Hohlkam-
merprofil (1) zu fixieren, wobei vorzugsweise das Zu-
sammendrücken das Einführen des Spreizteils in
den Verschließkörper (10), insbesondere gemäß
Anspruch 2, ermöglicht.

12. Verschließelement (9’) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest der Verschließkörper (10) und vor-
zugsweise auch das Fixierteil (13) wenigstens auf
einer Längsseite wenigstens einen quer zu seiner
Längserstreckung angeordneten Durchbruch oder
wenigstens einen entsprechenden Solldurchbruch
(15) aufweist, vorzugsweise mit kreisförmigem Öff-
nungsquerschnitt, zum Einführen wenigstens eines
weiteren Beschlagbestandteils.

13. Verschließelement (9’) nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch wenig-
stens ein Einschiebeteil (14), welches seitlich in den
Durchbruch oder den geöffneten Solldurchbruch
(15) gemäß Anspruch 15 einführbar oder an die Au-
ßenkontur (11) des Verschließkörpers (10) heran-
führbar ist, um wenigstens eine weitere Öffnung (8)
in dem Hohlkammerprofil (1) während des Befüllens
abzudichten, wobei vorzugsweise das Einschiebe-
teil als Zylinder, höchst vorzugsweise als Zylinder-
hülse (14), ausgebildet ist.

14. Mit einem Füllmedium zu befüllendes Hohlkammer-
profil (1) für eine Tür oder ein Fenster, mit wenigstens
einer Hohlkammer (2) und mit wenigstens einer im
Bereich der Hohlkammer angeordneten Öffnung (6,
8) zum Einsetzen eines Beschlags, in welche Öff-
nung ein Verschließelement (9, 9’) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche eingesetzt ist.

15. Mit einem Füllmedium zu befüllendes Fenster- oder
Türelement, mit wenigstens einem Hohlkammerpro-
fil (1) nach Anspruch 14.
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